
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/2/3 7Ob512/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1977

Norm

ABGB §344

ABGB §523 Cd

StVO §1

Rechtssatz

Eine Grund äche, die ihrem äußeren Anschein nach nicht einer Straße gleicht, wird von Dritten auch dann nicht

gutgläubig mit ihrem Kfz benützt, wenn sich auf diesen Fahrspuren befinden.

Entscheidungstexte

7 Ob 512/77

Entscheidungstext OGH 03.02.1977 7 Ob 512/77

ZVR 1978/1 S 6
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